
Vergleich alte vs. neue Satzung (1985 vs. 2026) 
 

Alte Satzung (1985)                                     Neue Satzung (2026) 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

1 
 

§ 1 

Der Verein führt den Namen „Heimatverein 

Deuten e.V.“. Er hat seinen Sitz in Deuten. 

Sein Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar 

und endet am 31. Dezember. 

Der Verein ist im Vereinsregister des 

Amtsgerichts Dorsten unter der Nummer 

11 VR 0435 eingetragen. 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) 

Der Verein führt den Namen „Heimatverein 

Deuten e.V.“. Er hat seinen Sitz in Dorsten-

Deuten. 

(2) 

Sein Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar 

und endet am 31. Dezember. 

(3) 

Der Verein ist im Vereinsregister des 

Amtsgerichts Gelsenkirchen unter der 

Nummer  VR 13435 eingetragen. 

 

 

§ 2 

Zweck des Vereins 

Der Verein befaßt sich mit Heimatkunde 

und Heimatpflege. Er beabsichtigt die Ein-

flußnahme auf die Gestaltung und weitere 

Entwickling des Ortsbildes und stellt sich 

zur Aufgabe, die Natur und die 

vorhandenen Denkmäler zu erhalten und 

zu pflegen. 

Er will dabei Überliefertes und Neues sinn-

voll vereinen, pflegen und weiter entwick-

eln. Hierdurch soll der gesamten Bevölker-

ung auf allen dafür in Betracht kommenden 

Gebieten Kenntnis der Heimat vermittelt 

werden, damit diese in Verbundenheit mit 

ihr Verantwortung für sie übernimmt. Das 

geschieht insbesondere durch die Pflege al-

ter Sitten und Bräuche sowie Förderung 

der plattdeutschen Sprache. 

Die Pflege des Heimatgedankens soll ge-

fördert werden durch Informationsveran-

staltungen aller Art und vor allem durch 

die Unterstützung bestehenden Archivma-

terials und Sammeln von Schriftgut und Ge-

genständen zur Geschichte und 

Heimatpflege. 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) 

Der Verein verfolgt ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 

der Abgabenordnung. 

(2) 

Zweck des Vereins ist: 

• Die Förderung der Heimatpflege, 

Heimatkunde und der Ortsverschönerung; 

• Die Förderung von Kunst und Kul-

tur 

• Die Förderung des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege 

(3) 

Der Satzungszweck wird verwirklicht 

insbesondere durch: 

• Veranstaltungen und Maßnahmen, 

die das Augenmerk der Öffentlichkeit auf 

die vom Verein verfolgten Zwecke lenken; 

• Die Pflege alter Sitten und Bräuche; 

• Das Sammeln von Schriftgut und 

Gegenständen zur Geschichte und 

Heimatpflege; 

• Öffentliche heimatkundliche Wan-

derungen und Exkursionen; 
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Der Heimatverein strebt eine enge Zusam-

menarbeit mit dem Westfälischen Heimat-

verein an, dem er angeschlossen ist. 

Gleichzeitig will er mit den örtlichen 

Behörden und sämtlichen Einrichtungen, 

die gleiche Zwecke verfolgen, zusam-

menarbeiten. Letzteres gilt insbesondere 

für alle ortsansässigen Vereine, die durch 

ihre Arbeit zur Pflege des Heimatgedank-

ens beitragen. 

Die Tätigkeit des Vereins dient unmittelbar 

und ausschließlich gemeinnützigen 

Zwecken im Sinne des Abschnittes „Steuer-

begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Er erstrebt keinen materiellen Gewinn. 

Er darf keine Person oder Stelle durch Ver-

waltungsausgaben oder Zuwendungen für 

Zwecke, die dem Verein fremd sind, oder 

durch übermäßig hohe Vergütungen 

begünstigen. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Der Arbeitsbereich des Vereins umfaßt das 

Gebiet des Ortsteils Deuten sowie seine 

dazugehörige Umgebung. 

 

 

• Maßnahmen, die dem Naturschutz 

und der Landschaftspflege dienen, wie z.B. 

Anlage und Pflege von Streuobstwiesen, 

Unterhalt eines Bauerngartens, Kopfwei-

denschnitt; 

• Die Zusammenarbeit mit dem 

Westfälischen Heimatbund, dem der Verein 

angeschlossen ist, und dessen Unter-

gliederungen, sowie mit sonstigen Ver-

einigungen, Körperschaften und Organisa-

tionen, die gleiche Zwecke verfolgen. 

(4) 

Der Arbeitsbereich des Vereins umfasst das 

Gebiet des Ortsteils Deuten und Umgebung. 

 

 

§ 3 

Mitgliedschaft 

Der Verein besteht aus Einzelmitgliedern, 

die natürliche und juristische Personen 

sein können. 

Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist 

schriftlich an den Vorstand zu richten, der 

über die Aufnahme entscheidet. Mit der 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

(2) 

Mittel des Vereins dürfen nur für 

satzungsmäßige Zwecke verwendet 
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Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung 

des Vereins an. 

Männer und Frauen, die sich um den Verein 

oder seine Ziele besonders verdient ge-

macht haben, können zu Ehrenmitgliedern 

gewählt werden. 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Aus-

tritt oder Ausschluß. 

Der Austritt aus dem Verein kann nur zum 

Schluß eines Geschäftsjahres erfolgen. Er 

ist dem Vorstand spätestens bis zum 1. 

Dezember schriftlich mitzuteilen. 

Mitglieder, die die Interessen des Vereins 

schädigen, können ausgeschlossen we-

erden. Der Ausschluß erfolgt durch Bes-

chluß des Vorstandes. 

 

 

werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Davon unberührt bleibt die Zahlung von 

Aufwandsentschädigungen im Rahmen der 

Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a EStG) 

oder Übungsleiterpauschale (§ 3 Nr. 26 

EStG) und soweit dies nach den steuer-

rechtlichen Vorschriften zulässig ist. 

(3) 

Es darf keine Person oder Stelle durch Aus-

gaben oder Zuwendungen, die dem Zweck 

des Vereins fremd sind, oder durch unver-

hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden. 

 

 

§ 4 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Jedes Mitglied hat das Recht, an den Versa-

mmlungen und Veranstaltungen des Ver-

eins teilzunehmen, dort sein Stimmrecht 

auszuüben und sich unabhängig davon in 

Vereinsangelegenheiten an den Vorstand 

zu wenden. 

Durch die Mitgliedschaft wird kein An-

spruch auf das Vereinsvermögen erworben. 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, Ziele und 

Zwecke des Vereins nach Kräften zu unter-

stützen, und bis zum 1. April des laufenden 

Geschäftsjahres seinen Beitrag an die Ver-

einskasse zu leisten. 

 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) 

Der Verein hat ordentliche Mitglieder und 

Ehrenmitglieder. 

(2) 

Ordentliche Mitglieder können natürliche 

Personen und juristische Personen des pri-

vaten und öffentlichen Rechts sein. Bei der 

Aufnahme von Minderjährigen haben sich 

die gesetzlichen Vertreterinnen/Vertreter 

zu verpflichten, für die Beitragspflichten 

der/des Minderjährigen bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres persönlich gegenüber 

dem Verein zu haften. 

(3) 

Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist 

in Textform (per einfacher E-Mail oder 

schriftlich) an den Gesamtvorstand zu rich-

ten, der über die Aufnahme beschließt und 

das Mitglied über seine Aufnahme in-

formiert. Mit der Aufnahme erkennt das 

Mitglied die Satzung des Vereins an. 
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(4) 

Gegen die Ablehnung, die keiner Begrün-

dung bedarf, steht dem/der Bewerber/in 

die Berufung an die Mitgliederversa-

mmlung zu, welche dann endgültig 

entscheidet. 

(5) 

Wer sich um den Verein oder seine Ziele 

besonders verdient gemacht hat, kann zum 

Ehrenmitglied ernannt werden. Die Ernen-

nung erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes 

durch Beschluss der Mitgliederversa-

mmlung. 

(6) 

Die Mitgliedschaft endet 

- mit dem Tod des Mitglieds, 

- durch freiwilligen Austritt, 

- durch Ausschluss aus dem Verein 

- bei Auflösung der juristischen Per-

son. 

(7) 

Der freiwillige Austritt aus dem Verein 

kann nur zum Schluss eines Ges-

chäftsjahres erfolgen. Er ist dem Vorstand 

in Textform, spätestens bis zum 1. Dezem-

ber mitzuteilen. 

(8) 

Ein Ausschluss kann bei groben Verstößen 

gegen die Satzung und Ordnungen und bei 

Zuwiderhandlungen gegen die Interessen 

des Vereins und seiner Ziele in anderer 

Weise erfolgen, insbesondere wenn dem 

Verein durch unehrenhaftes Verhalten, 

insbesondere durch Äußerung einer verfas-

sungsfeindlichen Gesinnung oder durch 

Verstoß gegen die Grundsätze des Kinder- 

und Jugendschutzes, geschadet wird. 

Zur Antragstellung ist jedes Mitglied 

berechtigt. Der Antrag ist zu begründen. 

Dem betroffenen Mitglied wird vom 
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Vorstand Gelegenheit gegeben, innerhalb 

einer Frist von drei Wochen zu dem Antrag 

Stellung zu nehmen. Danach entscheidet 

der Gesamtvorstand mit einfacher 

Mehrheit. 

Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich 

bekanntzumachen. Er ist zu begründen. Mit 

der Bekanntmachung ruht die 

Mitgliedschaft und damit verbundene 

Mitgliedsrechte bis zur endgültigen ver-

einsinternen Entscheidung. 

Gegen den Ausschluss kann das Mitglied in-

nerhalb eines Monats Widerspruch 

einlegen. Über den Widerspruch 

entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Ein Mitglied kann auf Beschluss des 

Gesamtvorstands aus der Mitgliederliste 

gestrichen werden, wenn ein Mitglied mit 

der Zahlung von Beitragsforderungen trotz 

zweimaliger Mahnung seit mehr als 12 

Monaten in Verzug ist. 

 

 

§ 5 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

     a) der Vorstand 

     b) die Arbeitsausschüsse 

     c) die Mitgliederversammlung 

 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) 

Jedes Mitglied hat das Recht, an den Ver-

sammlungen und Veranstaltungen des Ver-

eins teilzunehmen, dort sein Stimmrecht 

auszuüben und sich unabhängig davon in 

Vereinsangelegenheiten an den Vorstand 

zu wenden. 

(2) 

Durch die Mitgliedschaft wird kein An-

spruch auf das Vereinsvermögen erworben. 

(3) 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, Ziele und 

Zwecke des Vereins nach Kräften zu unter-

stützen. 

(4) 

Von den Mitgliedern werden Beiträge 
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erhoben. Die Höhe des Beitrages und des-

sen Fälligkeit werden von der 

Mitgliederversammlung bestimmt. Der 

Gesamtvorstand kann einen verbindlichen 

Beschluss über die Art und Weise der Bei-

tragszahlung fällen. 

(5) 

Ehrenmitglieder sind von der Bei-

tragszahlung befreit. 

 

 

§ 6 

Vorstand 

Der Vorstand leitet die Geschäfte des Ver-

eins; insbesondere führt er die Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung aus. Er be-

schließt über Anträge auf Aufnahme in den 

Verein und auf Beitragsermäßigung im 

Einzelfall. 

Der Vorstand (§ 26 BGB) besteht aus dem 

1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden 

(gleichzeitig Pressereferent) und dem 1. 

Geschäftsführer. Je zwei 

Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. 

Dem Vorstand gehören weiterhin an: der 2. 

Geschäftsführer, der 1. Schatzmeister, der 

2. Schatzmeister und drei Beisitzer. 

Der 1. Vorsitzende, der 2. Geschäftsführer 

und der 1. Schatzmeister werden von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von 

zwei Jahren, die anderen 

Vorstandsmitglieder jeweils für drei Jahre 

gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

Mindestens einmal in jedem Halbjahr tritt 

der Vorstand zusammen. Er ist be-

schlußfähig, wenn fünf Vorstandsmit-

glieder anwesend sind. Gegenseitige Ver-

tretung der Vorstandsmitglieder ist dabei 

unzulässig. 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand. 
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§ 7 

Arbeitsausschüsse 

Für besondere Aufgaben kann der Heimat-

verein Arbeitsausschüsse berufen. Die Ar-

beitsausschüsse betreiben Heimatkunde 

und Heimatpflege durch Forschung, Verö-

ffentlichung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Ihre Leiter werden vom Vorstand bestellt. 

Die Mitgliederversammlung kann hierzu 

Vorschläge machen. Die Leiter der 

Ausschüsse berufen selbständig ihre Mi-

tarbeiter. 

Die Arbeitsausschüsse oder einzelne Leiter 

werden im Bedarfsfall zu den 

Vorstandsvorsitzungen hinzugezogen. 

 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste 

Vereinsorgan. 

(2) 

Mitgliederversammlungen finden als or-

dentliche und außerordentliche 

Mitgliederversammlungen statt. 

(3) 

Die Mitgliederversammlung hat folgende 

Aufgaben: 

a) Wahl und Abwahl des Vorstandes 

und der Kassenprüfer, 

b) Entgegennahme des Jahresberich-

tes des Vorstandes, 

c) Beschlussfassung über die Ent-

lastung des Vorstandes, 

d) Entgegennahme des Kassenberich-

tes, 

e) Entgegennahme des Berichts der 

Kassenprüfer, 

f) Beschlussfassung über Satzungsän-

derungen und Auflösung des Vereins, 

g) Festsetzung von Beiträgen und 

deren Fälligkeit, 

h) Entscheidung über den Wider-

spruch bei Ausschluss eines Mitgliedes, 

i) Ernennung von Ehrenmitgliedern 

auf Vorschlag des Vorstandes. 

(4) 

Einmal jährlich findet eine ordentliche 

Mitgliederversammlung (Jahreshauptver-

sammlung)  statt. 

(5) 

Außerordentliche Mitgliederversam-

mlungen finden auf Beschluss des ges-

chäftsführenden Vorstandes statt. Sie muss 

einberufen werden, wenn das Interesse des 
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Vereins es erfordert oder wenn die Ein-

berufung von 1/10 aller Mitglieder in Text-

form unter Angabe der Gründe verlangt 

wird. 

(6) 

Mitgliederversammlungen werden vom 

geschäftsführenden Vorstand unter Angabe 

der Tagesordnung mit einer Frist von zwei 

Wochen in Textform (E-Mail oder Brief) 

einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf 

die Absendung des Einladungsschreibens 

folgenden Tag. Das Einladungsschreiben 

gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn 

es an die letzte dem Verein bekannt gege-

bene Anschrift oder E-Mail-Adresse 

gerichtet war. 

(7) 

Anträge zur Tagesordnung der Mitglieder-

versammlung müssen mindestens 8 Tage 

vorher beim geschäftsführenden Vorstand 

in Textform eingereicht werden. 

Anträge zu den einzelnen Tagesordnung-

spunkten können in der Versammlung 

gestellt und mündlich begründet werden. 

Eine sofortige Beschlussfassung über sol-

che Anträge findet statt, wenn zuvor ihre 

Dringlichkeit beschlossen worden ist. 

Beschlüsse mit einschneidender 

Bedeutung, wie etwa der Ausschluss von 

Mitgliedern, Satzungsänderungen, Bei-

tragserhöhungen oder die Auflösung des 

Vereins, sind davon ausgenommen. Sie 

müssen bereits in der Einladung aufge-

nommen sein. 

(8) 

Jede ordnungsgemäß einberufene 

Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 

auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 

Der Vorstand benennt einen Versam-
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mlungsleiter und einen Protokollführer. 

Die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung 

ist vom Versammlungsleiter zu Beginn der 

Mitgliederversammlung festzustellen. 

(9) 

Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversa-

mmlung eine Stimme; die Vertretung ist 

unzulässig. Mitglieder unter 16 Jahren ha-

ben kein Stimmrecht. 

Das Stimmrecht juristischer Personen kann 

durch einen zuvor benannten Vertreter 

wahrgenommen werden. 

(10) 

Bei Abstimmungen entscheidet die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen, soweit diese Satzung nichts an-

deres bestimmt.  

Satzungsänderungen sowie die Auflösung 

des Vereins können nur mit einer Mehrheit 

von drei Vierteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen beschlossen werden. 

(11) 

Mitgliederversammlungen finden 

grundsätzlich als Präsenzversammlungen 

statt. Die Mitgliederversammlung kann 

jedoch auch auf elektronischem Weg abge-

halten werden. Der geschäftsführende 

Vorstand entscheidet hierüber nach seinem 

Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in 

der Einladung mit. Der technische und or-

ganisatorische Ablauf wird durch den ges-

chäftsführenden Vorstand festgelegt. Die 

teilnahmeberechtigten Personen haben 

keinen Anspruch darauf, virtuell an einer 

Mitgliederversammlung teilzunehmen, die 

als Präsenzversammlung durchgeführt 

wird. Im Falle einer virtuellen oder hybrid 

durchgeführten Mitgliederversammlung 

stellt der geschäftsführende Vorstand 

durch geeignete technische und 
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organisatorische Maßnahmen sicher, dass 

nur Vereinsmitglieder an der 

Mitgliederversammlung teilnehmen und 

ihre Rechte wahrnehmen. Mit der Ein-

ladung teilt der geschäftsführende 

Vorstand mit, wie die Mitglieder ihre 

Mitgliederrechte im Wege der el-

ektronischen Kommunikation ausüben 

können (zum Beispiel per E-Mail, Online- 

Formular). Technische Widrigkeiten, die zu 

einer Beeinträchtigung bei der Teilnahme 

und bei der Stimmrechtsausübung führen, 

berechtigen die teilnahme- und stimm-

berechtigten Personen nicht dazu, gefasste 

Beschlüsse und vorgenommene Wahlen an-

zufechten, es sei denn, die Ursache der 

technischen Widrigkeiten ist dem Verant-

wortungsbereich des Vereins zuzurechnen. 

(12) 

Außerhalb einer Mitgliederversammlung 

können Beschlüsse im schriftlichen Verfah-

ren gefasst werden, sofern gesetzlich zu-

lässig. Ein Beschluss ist wirksam gefasst, 

wenn alle stimmberechtigten Personen be-

teiligt wurden und der Antrag die Mehrheit 

erreicht, die bei einer Beschlussfassung in 

der Mitgliederversammlung erforderlich 

ist. Den Stimmberechtigten ist in dem An-

schreiben eine Frist zur Abgabe der Stimme 

zu setzen, die einen Zeitraum von zwei 

Wochen nicht unterschreiten und von vier 

Wochen nicht überschreiten darf. Für die 

fristgerechte Stimmabgabe ist der Eingang 

beim geschäftsführenden Vorstand 

maßgeblich. Der geschäftsführende 

Vorstand bestimmt die Form der Stimma-

bgabe, sofern die Form der Stimmabgabe 

nicht durch Satzung oder Gesetz 

vorgeschrieben ist. Für die Stimmabgabe 

kann die Textform ausreichend sein. 
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§ 8 

Mitgliederversammlung 

Wenigstens einmal im Jahr – möglichst im 

März – findet eine ordentliche Mitglieder-

versammlung (Jahreshauptversammlung) 

statt. 

Die Mitgliederversammlung ist vom 

Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer 

Frist von zwei Wochen zu berufen. 

Die Berufung der Versammlung muß den 

Gegenstand der Beschlußfassung  ( = 

Tagesordnung) bezeichnen. 

Die Frist beginnt mit dem Tag der Absen-

dung der Einladung an die letzte bekannte 

Mitgliederanschrift. 

Anträge zur Mitgliederversammlung 

müssen mindestens acht Tage vorher beim 

Vorsitzenden eingereicht werden. Eine so-

fortige Beschlußfassung über Anträge aus 

der Versammlung findet nur statt, wenn 

ihre Dringlichkeit beschlossen wird; 

Satzungsänderungen sind davon ausge-

nommen. 

Eine außerordentliche Mitgliederversa-

mmlung findet nur aufgrund eines Bes-

chlusses des Vorstandes oder dann statt, 

wenn mindestens 1/10 aller Mitglieder 

dies schriftlich beantragen. 

Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversa-

mmlung eine Stimme; die Vertretung ist 

unzulässig. 

Jede ordnungsgemäß einberufene 

Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 

auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlußfähig. 

Die Mitgliederversammlung hat insbe-

sondere folgende Aufgaben. 

1. Entgegennahme des Jahres- und 

§ 8 Vorstand 

(1) 

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB (ges-

chäftsführender Vorstand) besteht aus 

∙ dem 1. Vorsitzenden, 

∙ dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

∙ dem Kassenwart und 

∙ dem Schriftführer. 

Der Verein wird gerichtlich und außerger-

ichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des 

geschäftsführenden Vorstandes gemein-

schaftlich vertreten. 

(2) 

Der erweiterte Vorstand (Gesamtvorstand) 

besteht aus 

dem geschäftsführenden Vorstand sowie 

bis zu acht Beisitzern. 

(3) 

Die Vereinigung mehrerer Ämter des ges-

chäftsführenden Vorstands in einer Person 

ist unzulässig. Hiervon ausgenommen ist 

die vorübergehende kommissarische 

Wahrnehmung eines Amtes bis zur 

nächsten Mitgliederversammlung. 

(4) 

Die Mitglieder des Gesamtvorstandes 

werden von der Mitgliederversammlung 

auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Wiederwahl ist zulässig. 

Die Mitglieder des Gesamtvorstandes 

bleiben bis zur Neuwahl im Amt. 

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ende 

seiner Amtsperiode aus dem Vorstand aus, 

können die verbleibenden Mitglieder des 

geschäftsführenden Vorstandes ein stimm-

berechtigtes Ersatzmitglied für die rest-

liche Amtszeit des ausgeschiedenen 

Mitglieds berufen. Macht der Vorstand 
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Kassenberichtes des Vorstandes 

2. Entgegennahme des Berichtes der Kas-

senprüfer 

3. Entlastung des Vorstandes 

4. Bestimmung des Wahlveerfahrens für 

durchzuführende Wahlen 

5. Wahl des Vorstandes und der Kas-

senprüfer 

6. Festsetzung der Beiträge und Beratung 

von Anträgen 

7. Satzungsänderungen und Auflösung der 

Vereins 

8. Wahl von Ehrenmitgliedern auf Vor-

schlag des Vorstandes 

Die Kassenführung ist vor der 

Mitgliederversammlung durch zwei Kas-

senprüfer, die dem Vorstand nicht an-

gehören dürfen, zu prüfen. Die Kas-

senprüfer sind jeweils neu zu wählen; 

Wiederwahl ist nicht statthaft. 

Über die in der Versammlung gefassten 

Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzuneh-

men. 

Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden 

der Versammlung zu unterschreiben. Wenn 

mehrere Vorsitzende tätig waren, unter-

zeichnet der letzte Versammlungsleiter die 

ganze Niederschrift. 

Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die 

Niederschrift einzusehen. 

 

 

davon keinen Gebrauch, wählt die nächste 

Jahreshauptversammlung oder eine eigens 

vom Vorstand einberufene Mitgliederver-

sammlung ein Ersatzmitglied. Dieses 

Mitglied bleibt bis zur turnusmäßigen Neu-

wahl im Amt. 

(5) 

Mitglieder des Gesamtvorstandes müssen 

Mitglieder des Vereins sein. 

(6) 

Die Haftung der Mitglieder des 

Gesamtvorstandes ist gemäß § 31 a BGB 

auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

beschränkt, soweit gesetzlich zulässig. 

(7) 

Der geschäftsführende Vorstand führt die 

laufenden Geschäfte (Tagesgeschäft) des 

Vereins und vertritt den Verein nach 

außen. 

Der Gesamtvorstand ist für alle Angelegen-

heiten des Vereins zuständig, soweit sie 

nicht durch die Satzung der Mitgliederver-

sammlung oder dem geschäftsführenden 

Vorstand zugewiesen sind. 

(8) 

Der Gesamtvorstand fasst seine Beschlüsse 

in Vorstandssitzungen, die von dem Vor-

sitzenden einberufen werden. Er ist bes-

chlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 

der Mitglieder des Gesamtvorstandes, da-

runter zwei Mitglieder des geschäftsfüh-

renden Vorstandes, anwesend ist. 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt. 

(9) 

Der Gesamtvorstand kann sich zur Rege-

lung der internen Zusammenarbeit, der 

Aufgabenverteilung sowie der 
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Finanzkompetenzen und Ausgabenvoll-

machten eine Geschäftsordnung geben. 

Die Geschäftsordnung wird vom 

Gesamtvorstand mit einfacher Mehrheit 

beschlossen, geändert oder aufgehoben. 

Die Geschäftsordnung darf den Bes-

timmungen der Satzung nicht wid-

ersprechen. 

 

 

§ 9 

Versammlungsleitung und Beschlussfas-

sung 

Vorstandssitzungen und Mitgliederversa-

mmlungen werden vom 1. Vorsitzenden, 

bei dessen Abwesenheit vom 2. Vor-

sitzenden geleitet. Sind beide verhindert, so 

übernimmt das an Lebensalter älteste 

Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 

gefasst. Satzungsänderungen bedürfen 

einer Mehrheit von ¾ der Stimmen der 

erschienenen Mitglieder. Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des jeweili-

gen Vorsitzenden den Ausschlag; bei Wah-

len entscheidet das Los. 

 

 

§ 9 Kassenprüfer 

(1) 

Die Mitgliederversammlung wählt für die 

Amtsdauer des Vorstandes zwei Kas-

senprüfer, die dem Vorstand nicht an-

gehören dürfen. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) 

Die Kassenprüfer haben alljährlich vor der 

ordentlichen Mitgliederversammlung das 

Kassenwesen des Vereins zu prüfen und 

über das Ergebnis ihrer Prüfung in der 

Mitgliederversammlung zu berichten. 

 

 

§ 10 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

Die Tätigkeit im Verein ist ehrenamtlich. 

 

§ 10 Versammlungsleitung, Wahlen, Bes-

chlussfassung und Sitzungsniederschriften 

(1) 

Mitgliederversammlungen und 

Vorstandssitzungen werden von einem 

vom Vorstand bestimmten Versammlungs-

leiter geleitet. 

 

(2) 

Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, 

sofern nicht die Hälfte der anwesenden 
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Mitglieder eine geheime Abstim-

mung/Wahl verlangt. 

(3) 

Soweit diese Satzung nichts anderes bes-

timmt, werden Beschlüsse der Vereinsor-

gane mit einfacher Mehrheit der abgeg-

ebenen gültigen Stimmen gefasst.  

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt. Tritt bei Wahlen Stimmengleich-

heit ein, entscheidet das Los. 

(4) 

Über Versammlungen von Organen des 

Vereins ist ein Ergebnisprotokoll anzuferti-

gen, das insbesondere Beschlüsse, das 

Ergebnis von Wahlen, aber auch wichtige 

Diskussionspunkte enthalten soll. 

Der geschäftsführende Vorstand bestimmt 

den Protokollführer. 

Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter 

und Protokollführer zu unterzeichnen. 

Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die 

Niederschriften einzusehen. 

 

 

§ 11 

Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur in 

einer hierzu besonders einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen 

werden. Für die Auflösung ist die Anwesen-

heit der Hälfte der Mitglieder und eine 

Mehrheit von ¾ der Stimmen erforderlich. 

Wird diese Beteiligung nicht erreicht, 

genügt in einer 14 Tage später einzuberu-

fenden Versammlung die einfache Stim-

menmehrheit der erschienenen Mitglieder. 

Der Beschluß ist dem Westfälischen 

Heimatbund mitzuteilen. 

Bei Auflösung des Vereins fällt sein Ver-

mögen an den Heimatbund der Herrlichkeit 

§ 11 Ehrenamtliche Tätigkeit 

(1) 

Die Tätigkeit für den Verein ist grundsätz-

lich ehrenamtlich. 

(2) 

Mitgliedern kann jedoch Ersatz der na-

chgewiesenen Auslagen, die sie im Inter-

esse des Vereins gemacht haben, oder eine 

Aufwandsentschädigung gewährt werden. 
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Lembeck. 

 

 

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Satzung ist in den Grundzügen am 29. 

März 1984 von der Mitgliederversammlung 

beschlossen worden. Änderungen und 

Zusätze / §§ 3, 6 und 8) wurden gemäß 

Schreiben des Amtsgerichts Dorsten, Ges-

chäfts-Nr. 11 AR 100 / 8 vom 20.06.84, 

berücksichtigt. Inkrafttreten nach Vorlage 

beim Amtsgericht. 

 

Dorsten-Deuten, den 13. März 1985 

 

 

§ 12 Auflösung des Vereins 

(1) 

Die Auflösung des Vereins kann nur in 

einer Mitgliederversammlung mit der in 

dieser Satzung festgelegten Mehrheit bes-

chlossen werden. 

(2) 

Wird diese Beteiligung nicht erreicht, 

genügt in einer 14 Tage später einzuberu-

fenden Versammlung die einfache Stim-

menmehrheit der erschienenen Mitglieder. 

(3) 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 

oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an 

den Heimatbund Herrlichkeit Lembeck und 

Stadt Dorsten e.V., sofern dieser zum Zeit-

punkt des Vermögensanfalls als steuer-

begünstigte Körperschaft anerkannt ist. Er 

hat es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

(4) 

Sollte die in Absatz (3) genannte Körper-

schaft zum Zeitpunkt des Vermögensanfalls 

nicht mehr steuerbegünstigt sein, fällt das 

Vermögen an eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder eine andere 

steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 

Verwendung für die Förderung der 

Heimatpflege und Heimatkunde. 

 

 

— § 13 Datenschutz 

(1) 

Der Verein verarbeitet von seinen 

Mitgliedern die folgenden 
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personenbezogenen Daten: Name, Vor-

name, Geburtsdatum, Anschrift, Kon-

taktdaten (Telefon und E-Mail-Adresse) 

sowie vereinsbezogene Daten (Eintritt, Eh-

rungen). Diese Daten werden mit Hilfe von 

Datenverarbeitungsanlagen (EDV) 

gespeichert und ausschließlich vereinsbe-

zogen genutzt. Die Daten werden dabei 

durch die erforderlichen Maßnahmen unter 

Beachtung der Vorgaben der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

und des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) vor der Kenntnisnahme Dritter ges-

chützt. 

(2) 

Die Mitglieder sind verpflichtet, 

unaufgefordert und umgehend Änderungen 

ihrer Anschrift, ihrer E-Mailadresse und ih-

rer Bankverbindung mitzuteilen. Juris-

tische Personen sind verpflichtet, Änder-

ungen der vertretungsberechtigten Perso-

nen mitzuteilen. 

 

 

— § 14 Inkrafttreten 

Diese Satzung ist am 11.06.2026 von der 

Mitgliederversammlung beschlossen 

worden. Sie tritt mit Eintragung in das Ver-

einsregister in Kraft. 

 

Dorsten-Deuten, den 11.06.2026 

 

 

  

 


